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Betreff: Normungsbeirat, Nominierung von Vertretern 

 

 

Vortrag an den Ministerrat 

 
Das Normengesetzes 2016 legt fest, dass im Bundesministerium für Digitalisierung 

und Wirtschaftsstandort ein Normungsbeirat einzurichten ist. Gemäß § 14 Abs. 4 Z 2 

NormG 2016 haben drei Mitglieder auf Vorschlag der Bundesregierung dem Nor-

mungsbeirat anzugehören, wobei es sich dabei jeweils um einen Vertreter/eine Ver-

treterin aus dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 

dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft handelt.  

 

Zumal mit der letzten Novelle des Bundesministeriengesetzes 1986 in der Fassung 

BGBl. I Nr. 164/2017 der Bereich der Gesundheit in den Zuständigkeitsbereich des 

nunmehrigen Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-

schutz übergeführt wurde, ist folglich seitens des Bundesministeriums für Arbeit, Sozi-

ales, Gesundheit und Konsumentenschutz und seitens des Bundesministeriums für 

Nachhaltigkeit und Tourismus jeweils ein Mitglied sowie ein Ersatzmitglied zu nominie-

ren.  

 

Für das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 

handelt es sich hierbei um folgende Personen: 

Mitglied: 

Dipl.-Ing. Ernst Piller 

Ersatzmitglied: 

Dipl.-Ing. Peter Neuhold 
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Für das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus handelt es sich um fol-

gende Personen: 

Mitglied: 

Dr. Roland Ferth 

Ersatzmitglied: 

Dipl.-Ing. Hubert Grech 

 

Die Nominierung ist für den Zeitraum 2018 - 2022 vorgesehen. 

 

Ich stelle somit den  

 

A n t r a g, 

 

die Bundesregierung wolle diese Nominierungen für den Normungsbeirat für den Zeit-

raum 2018 - 2022 zustimmend zur Kenntnis nehmen. 

 

 

Wien, am 6. Juni 2018 
Dr. Margarete Schramböck 


